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GEMEINDERAT

Mitwirkung zum neuen  
Parkierungsreglement

Wieso ein Nachtrag? 
Das Parkierungsreglement aus dem 
Jahr 1997 ist vor drei Jahren v. a. im 
Hinblick auf das Dauerparkieren 
und den Gebührentarif revidiert 
worden. Im Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Industriege
biets Usserhirschland und der ge
planten Ansiedlung publikumsin
tensiver Einrichtungen müssen nun 
auch neue Regeln zur Verkehrser
schliessung und effizienten Parkie
rung gefunden werden. Dabei hat 
sich gezeigt, dass dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung bei der Be
wirtschaftung grösserer Parkier
flächen am besten über einen 
Nachtrag im Parkierungsreglement 
zum Durchbruch verholfen werden 
kann (vgl. auch Geschäftsbericht 
2021 Seite 10 und LinthSicht Aus
gabe Mai 2022). 

Der Gemeinderat hat Grund
sätze für den Nachtrag zum Parkie
rungsreglement erarbeitet. Diese 
hat er zusammen mit den geplan
ten Änderungen den massgebli
chen Parkierflächenbetreibenden 
zur Stellungnahme zugestellt. Die 
Antworten haben den Gemeinde
rat veranlasst, die Grundsätze neu 
zu überdenken und einen realpoli
tischeren Ausgleich zwischen ge
wünschter und vertretbarer Len
kungswirkung zu finden. Dabei hat 
er anerkennen müssen, dass das 
Gewerbe im Städtchen anders zu 
behandeln ist als Einkaufszentren 
mit Dingen des täglichen Ge
brauchs an der Peripherie. Und wäh
rend der en passantVerkehr nur 
kontraproduktiv aus den Stosszei
ten zu verdrängen ist, fällt es beim 
Freizeitverkehr umso leichter.

Grundsätzliche Überlegungen
Das Parkierungsreglement richtet 
sich nun nach folgenden Grund
sätzen respektive enthält haupt
sächlich folgende Änderungen: 
–  Der Modal Split, sprich das Ver

hältnis der unterschiedlichen 
Verkehrsarten, soll positiv be-
einflusst werden, wobei zwi
schen Einkaufszentren mit Din
gen des täglichen Gebrauchs, 
Detaillisten im Städtchen und 
Freizeit zu unterscheiden ist. 

	 	➝ Die Einkaufszentren verschie
ben sich zunehmend an die Peri
pherie und der Einkaufsverkehr 
erfolgt immer häufiger en pas-
sant auf dem Arbeitsweg. Der 
Ausbau des öffentlichen und 
Langsamverkehrs eignet sich da
her nur beschränkt, den Modal 
Split spürbar zu verändern; eine 

Angebotserweiterung kann aber 
mithelfen, das Verkehrsartenver
hältnis innerhalb der Gemeinde 
positiv zu beeinflussen. 

–  Ab einer gewissen Grösse sollen 
alle öffentlichen Parkplätze be-
wirtschaftet werden, und Gra-
tisparkplätze gibt es nur be-
schränkt und nach Kundenseg
ment abgestuft.

	 	➝ Die Bewirtschaftungspflicht 
über Parkuhren entsteht ab 30 
Parkplätzen (vorher 20 Plätze). 
Einerseits ist diese Menge relevant 
für das Verkehrsaufkommen, an
derseits lässt sich die Installation 
(z.B. Parkuhr oder Schranke) 
mit dieser Anzahl zeitgerecht 
amortisieren. 

	 	➝ Um keine Anreize zu schaffen, 
«schnell mit dem Auto hinzu
fahren», sollten in einer ersten 
Fassung alle GratisParkplätze 
abgeschafft werden. Wegen der 
peripheren Lage der publikums
intensiven Einrichtungen, dem 
 zunehmenden Anteil en passant
Verkehr bzgl. Einkaufszentren 
mit Dingen des täglichen Ge
brauchs und dem Vergleich mit 
der Region sollen nun doch Gra
tisparkzeiten zugelassen werden. 
Während im Freizeitangebot 
keine Gratisparkzeit gewährt 
wird, sind es im Städtchen 40, 
bei Gesundheitseinrichtungen 30 
und bei Einkaufszentren mit 
Dingen des täglichen Gebrauchs 
20 Minuten. 

	 	➝ Auf allgemein zugänglichen 
Parkflächen innerhalb der Bau
zonen darf höchstens jedes 20. 
Parkfeld als KurzzeitParkplatz 
ausgestaltet sein. Wer eine Gratis
Parkdauer von maximal 20 Mi
nuten anbieten will, muss eine 
Zeitmessung vorsehen, die kon
trolliert werden kann. 

–  Das Reglement soll Massnahmen 
zur Kontrolle der Bewirtschaf-
tung nennen und dem Gemein
derat die Möglichkeit zur Ersatz
vornahme geben, falls die Be
wirtschaftung nicht kontrolliert 
wird. 

	 	➝ Müssen Parkierflächen bewirt
schaftet werden, müssen sie auch 

kontrolliert werden. Die Parkier
flächenbetreibenden müssen min
destens sechs Mal pro Monat die 
Einhaltung der Bewirtschaftungs
regeln kontrollieren, wozu sie 
dem Gemeinderat ein Konzept 
einzureichen haben. 

	 	➝ Wer der Kontroll und Re
chenschaftspflicht nicht nach
kommt, übergibt das Recht resp. 
die Pflicht zur Kontrolle der Ge
meinde. Damit soll verhindert 
werden, dass sich ein Einkaufs
center durch Unterlassen Wett
bewerbsvorteile verschafft. 

–  Das Reglement soll Massnahmen 
zur Steuerung des Verkehrs-
flusses nennen und dem Ge
meinderat die Möglichkeit zur 
Durchsetzung geben. 

	 	➝ Der Gemeinderat kann Mini
malgebühren erheben oder das 
Parkieren während Stosszeiten 
verteuern. Damit schafft er An
reize, auf unnötige Autofahrten 
zu verzichten und den Verkehrs
fluss besser über den Tag zu ver
teilen. 

	 	➝ Als ultima ratio kann der Ge
meinderat aufgrund einer ver
kehrstechnischen Analyse Dosier
systeme für die Ausfahrt aus pu
blikumsintensiven Parkierflächen 
innerhalb der Stosszeiten verfü
gen. Das würde bedeuten, dass 
z. B. zwischen 17 und 18 Uhr nur 
noch drei Autos statt fünf Autos 
pro Minute durch die Schranken
anlagen aus den Tiefgaragen der 
Einkaufscentren gelassen werden. 
Bis dieser Fall eintritt, müsste 
die Verkehrsqualitätsgüte auf E 
oder F sinken. 

–  Die Tarifierung erfolgt unter 
der Gewährleistung der Gleich-
behandlung (Gleiches ist gleich 
und Ungleiches ist ungleich zu 
behandeln) und zwar in Abhän
gigkeit von der Regionalen Ver
bindungsstrasse A15Gaster (RVS) 
und beim Freizeitverkehr auch 
zu Stosszeiten. 

	 	➝ Wenn Einkaufscenter als 
Nahversorger betrachtet werden, 
die v. a. en passant genutzt wer
den, sind sie anders zu behan
deln als die Läden im Städtchen, 
die vorwiegend Spezialitäten an
bieten. 

	 	➝ Der en passantVerkehr wird 
durch die ordentlichen Arbeits 
resp. Stosszeiten vorgegeben. Das 
ist im Freizeitverkehr anders. 
Wer um 8 Uhr arbeiten muss, 
kann nicht um halb 9 noch Mit
tagessen einkaufen. Wer aber am 
Morgen einen Spaziergang ma

chen will, kann auch ausserhalb 
der Stosszeiten in die Grynau 
fahren. 

–  Der Besitzesstand ist zu schüt
zen. 

	 	➝ Wer bereits allgemein zu
gängliche Parkfelder im Rahmen 
einer Baubewilligung ordnungs
gemäss betreibt, kann die Be
wirtschaftung freiwillig einfüh
ren. Die Bewirtschaftung muss 
eingeführt werden, wenn:

 –  eine Umnutzung oder Nut
zungserweiterung zu bewilligen 
ist, die eine Fläche von mindes
tens 300 m2 (vorher 200 m2) 
übersteigt und mit den Park
flächen in Verbindung steht;

 –  der Verkehrsstrom auf der ent
sprechenden Parkfläche innert 
fünf Jahren nachweislich um 
mehr als 20 % zugenommen hat.

Mitwirkung der Bevölkerung
Sie können sich sicherlich vor
stellen, dass in der Verkehrspolitik 
guter Rat teuer ist. Um möglichst 
wenige Umwege gehen zu müssen, 
lädt Sie der Gemeinderat ein, 
–  sich mit dem Nachtrag zum Par

kierungsreglement auseinander
zusetzen, 

–  das Parkierungsreglement (ohne 
Gebührentarif) auf der Home
page unter www.uznach.ch/ 
Aktuelles/Medienmitteilungen 
einzusehen und

–  sich in der Folge bis 25. Juli 
schriftlich vernehmen zu lassen 
an kanzlei@uznach.ch oder Ge
meindekanzlei Uznach, Städt
chen 10, Postfach 233, 8730 Uz
nach.

Ein Mindestmass an Kontrolle 
braucht es.

Durchblick erschwert.
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